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Die Einigung zur Grundsteuerreform steht. Erreicht wurde ein 

grundsätzlich tragfähiger Kompromiss, der die Opposition 

im Bundestag und die Länder im Bundesrat einbindet. Die 

bundesweit geltende Neuregelung erhebt die Grundsteuer 

weiterhin nach den Immobilienwerten. Dabei werden aber nur 

wesentliche wertbestimmende Merkmale berücksichtigt, um 

die erforderliche Neubewertung der 36 Millionen Grundstücke 

einfach zu halten. Aufwendiger zu erhebende Merkmale und 

streitanfällige Bewertungsregeln, wie sie die bisherige Einheits-

bewertung oder neuere Bewertungsverfahren für die Erbschaft-

steuer prägen, werden für das Massengeschäft der Grundsteuer 

vermieden. Das reduziert den Aufwand der Finanzverwaltung 

und den Befolgungsaufwand der Steuerpflichtigen erheblich.

Damit werden aber maßgebliche wertbildende Verhältnisse 

des Einzelfalls vernachlässigt – Mikrolage und Zuschnitt des 

Grundstücks, Qualität, Ausstattung und Erhaltungszustand des 

Gebäudes. Das belastet die Besteuerungsgleichheit und bringt 

Akzeptanzprobleme mit sich. Diese Nachteile fallen angesichts 

des moderaten Belastungsniveaus der Grundsteuer nicht sehr 

stark ins Gewicht. Sie erschweren aber eine stärkere Nutzung 

der Grundsteuer im Rahmen der Gemeindefinanzierung, wie 

es international üblich ist. Hier zeigt sich einmal mehr: Einfache 

Steuern sind nicht notwendigerweise gerechte Steuern.

Mit der Öffnungsklausel können die Länder von der bundes-

gesetzlichen Regelung abweichen und die Grundsteuer nach 

eigenem Gusto erheben. Da die Grundsteuer eine lokale Steuer 

ist, kann man das im Finanzföderalismus machen. Das bedeutet 

eine gewisse Zersplitterung der Grundsteuer. Unternehmen 

oder Vermieter mit Objekten in mehreren Ländern müssen 

unterschiedliche Regelungen anwenden. Aber es bietet auch 

die Möglichkeit, in einem „Entdeckungswettbewerb“ verschie-

dene Besteuerungssysteme auszuprobieren und die Wirkungen 

zu vergleichen.

Das wertunabhängige „Flächenmodell“, das voraussichtlich 

Bayern und gegebenenfalls weitere Länder mit der Öffnungs-

klausel realisieren wollen, hat deutliche Nachteile im Hinblick 

auf die steuer-, finanz- und wirtschaftspolitischen Funktionen 

der Kommunalbesteuerung. Insbesondere werden schlechtere 

Lagen im Vergleich zum wertabhängigen Modell relativ stärker 

besteuert als bessere Lagen. Das belastet die ärmere Bevölke-

rung und entlastet die wohlhabendere. Die „Bodenrente“ der 

Vermieterinnen und Vermieter wird entlastet, die Grundsteuer 

wird zur verkappten Kopfsteuer (poll tax) der Einwohnerinnen 

und Einwohner. Bei den betrieblich genutzten Grundstücken 

dürfte das Flächenmodell deutliche Umverteilungswirkungen 

zulasten von flächenintensiven Betrieben in Industrie, Bauwirt-

schaft, Logistik oder Verkehr zugunsten von Dienstleistungs-

branchen in Innenstadtlagen auslösen.

Die Öffnungsklausel ermöglicht es einzelnen Ländern zugleich, 

auch im Rahmen des wertabhängigen Modells Differenzie-

rungen vorzunehmen. Sie könnten die pauschale Bewertung 

verbessern und einzelfallgerechter machen. Eine interessante 

Alternative ist die reine Bodenwertsteuer: Dabei wird nur der 

Wert des Bodens belastet und nicht das auf ihm stehende Ge-

bäude. Mit den Bodenrichtwerten gibt es hierfür eine belastbare 

Datengrundlage, die noch verbessert werden könnte. Damit 

würde auf Dauer die leistungslose „Bodenrente“ belastet. Die 

wirtschaftliche Leistung – also die Bebauung – bliebe dagegen 

unbesteuert, was auch Anreize für eine stärkere Bebauung von 

Grundstücken setzt. Das ist wirtschaftlich effizienter und auch in 

der Verteilung der Belastungen gerechter.

Die Neufeststellung der Grundsteuerwerte soll bis Ende 2024 

abgeschlossen sein. Größerer Aufwand entsteht vor allem für 

die Neufeststellung der Grundstücks- und Gebäudeflächen. 

Dies ist auch für das wertunabhängige Flächenmodell erforder-

lich. Hierzu sollten die Finanzverwaltung und andere Behörden 

alle vorhandenen Informationen aufbereiten, um den Befol-

gungsaufwand der Steuerpflichtigen gering zu halten.
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